
Anlage 1b zur AH "Information § 3 WBVG" 

Alten- und Pflegeheim St. Sebastian

QMH 1.1
Heimentgelt 

Kurzzeitpflege eingestreut

-gültig ab dem 01.01.2024-

 Pflegegrad 
 Pflegesatz

(PfS) 

 Ausbildungs- 

refinanzierungs-

beitrag (ARB) 

 Ausbildungs

umlage 

(ABZU) 

Pflegebedingte 

Aufwendungen
1

(PfS, ARB, ABZU)

 Kosten für

Unterkunft

(U) 

 Kosten für

Verpflegung 

(V) 

 EZ  DZ  EZ  DZ 

 

ohne 54,14 1,21 4,26 59,61 23,73 13,96 15,11 11,04 112,41 108,34

1 54,14 1,21 4,26 59,61 23,73 13,96 15,11 11,04 112,41 108,34

2 77,34 1,21 4,26 82,81 23,73 13,96 15,11 11,04 135,61 131,54

3 93,52 1,21 4,26 98,99 23,73 13,96 15,11 11,04 151,79 147,72

4 110,38 1,21 4,26 115,85 23,73 13,96 15,11 11,04 168,65 164,58

5 117,94 1,21 4,26 123,41 23,73 13,96 15,11 11,04 176,21 172,14

Entgelte pro Tag/€

 Investitionskosten 

(IvK) 

Heimentgelt 
2

(pflegebedingte Kosten, V, U, 

IvK)

1 
Anspruch auf Kurzzeitpflege § 42 SGB XI für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2-5

Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf acht Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen, einschließlich der Aufwendungen für 

Betreuung sowie die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege, bis zu dem Gesamtbetrag von 1.774 Euro im Kalenderjahr. Der Betrag kann um bis zu 1.612 

Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege nach § 39 Absatz 1 Satz 3 auf insgesamt bis zu 3.386 Euro im Kalenderjahr erhöht werden.

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten müssen vom Kurzzeitpflegegast gezahlt werden. Sind die Leistungen der Pflegekasse aufgebraucht, muss das 

Heimentgelt je Tag vom Kurzzeitpflegegast selbst getragen werden.

2
 Zusätzlicher Entlastungsbetrag § 45b SGB XI

Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 können den montatlichen Entlastungsbetrag i. H. v. 125 € monatlich bei der Pflegekasse geltend machen. Dieser kann auch für Aufwendungen 

aus Unterkunft, Verpflegung und Investionskosten in Anspruch genommen werden. Der Betrag wird vom 01.07. des laufenden Jahres bis zum 30.06. des Folgejahres angespart.

Sie können sich die Kosten nach Rechnungserhalt von Ihrer Pflegekasse erstatten lassen. Bitte beachten Sie, das eine Antragsstellung bei Ihrer Pflegekasse notwendig ist..
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